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Anlage 31.

Bericht und Antrag
des Provinzwlausschufses,

betreffend

die Abänderungdes Reglements über die Leitung und Verwaltung der Provinzial-
Blindenanstlllt zu Düren mit den zugehörigenBedingungenfür die Aufnahme in

die Provinzilll-Blindenanstllltzu Düren.

Die bereits vollzogene Auflösung der Arbeiter-Abtheilung bei der Provinzial-Blinden-
anstatt in Düren sowohl als auch die Errichtung einer zweiten Provinzial-Blindenanstalt in
Neuwied erfordern die Abänderung bezw. Erweiterung des bisherigen für die Prouinzilll-Blinden-
anstcllt zu Düren crlasseuenReglements.

Die Unterbringung der Blinden soll fortan getrennt nach Konfessionen erfolgen. In der
Anstalt zu Düren sollen die katholischen, in der zu Neuwieddie evangelischenBlindenAufnahme finden.

Für die Anstalt in Neuwied ist mit dem Frcmenverein zur Krankenpflegeund Beschäf¬
tigung armer Arbeitsloser zu Neuwied ein Vertrag abgeschlossen worden, wonach der Verein sich
verpflichtet,die Pflege und Erziehung der dort unterzubringenden Blinden zu übernehmen und
von Diakonissenausführen zu lassen, während die Ertheilung des UnterrichtsSache des Provinzial-
verbcmdesist. Der Fraueuvcrein hat nach dem vorläufig auf die Dauer eines Jahres abge¬
schlossenen Vertrage zu gewähren: die Beköstigung, die Kleidung, die Reinigung und Unterhaltung
der Kleidung, Haus-, Tisch, und Bettwäsche, das Heizungs- und Beleuchtungsmaterial, die Be¬
köstigung und Besoldung des Wirthschafts-,Aufstchts-und Pflegepersonals, die Unterhaltung des
gesummten Mobiliars und endlich in KrankheitsfällenärztlicheHülfe und Arznei.

Dem Vereine wird seitens des Provinzialvcrbandes für diese Leistungen, außer den
reglementsmllßigenKleidergeldernund den etwa entstehendenaußergewöhnlichen Krantenkosten, ein
Pflegesatz von 1 Mark für jeden Kopf und jeden Tag gezahlt. Dagegen erfolgt die Unterhaltung
der Anstaltsgebäude und der maschinellenEinrichtungen, die Beschaffung und Ergänzung des
gesummten Inventars durch den Provinzialverband.

Dies Vertragsverhältniß bedingt, daß die Bestimmungen der §8 6, ?, 8, 9, 10, 11
und 12 nur in sinngemäßerWeise auf die Anstalt in Neuwied Anwendung finden.

Auch die bisher sehr knapp gefaßten Aufnahme-Bedingungensind nach den gemachten
Erfahrungen einer den Zeitverhältnissenentsprechenden Neubearbeitungunterzogen worden.

Im Uebrigen wird auf die den AbänderungsvorschlägenbeigegebeneBegründung Bezug
genommen.
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Der Provinzilllausschußbeehrt sich demgemäß zu beantragen:
„Der Provinziallandtag wolle an Stelle des bisherigenReglements über die Leitung
und Verwaltung der Provinzial-Blindenanstalt zu Düren und der Bedingungen für
die Aufnahme in die Provinzial-Blindenanstalt zu Düren das neue Reglement über
die Leitung und Verwaltung der Provinzial-Blinden-Unterrichtsanstalten in Düren
und Neuwied, sowie die dem letzterenbeigefügtenBedingungen für die Aufnahme von
Blinden in diese Anstalten, genehmigen."

Düsseldorf, den 9. August 1898.

Der Provinzilllausschuß:

Illnhen,
Vorsitzender.

Dr. Klein,
Aandeshlluptmann.
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Aenderungen
d^

Reglements über die Leitung und Verwaltung der Proviuzilll-Bliudeullnstllltzu Düren.

Anlage: Bedingungen für die Aufnahme in die Provinzial-Vlindenanstalt.

i.Ü
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Bisherige Bestimmungen. Neue Bestimmungen.

Reglement
über die

Leitungund Verwaltungder Prouinzml-
Blindenllnstalt zu Düren.

I. Zweck der Anstalt.

Die Blindenanstalt besteht aus einer
Unterrichts« und einer Arbeiterabthei-
lung.

Die Untcrrichtsabtheilungbezweckt,die jugend¬
lichen bildungsfähigen Blinden aus der Rhein¬
provinz zu erziehen und durchSchulunterricht,
sowie durch Aneignungvon Geschicklichkeitenzu
nützlichen Gliedern des Staates zu machen.

Die Arbeitelabtheilungbezweckt,erwachsene
Blinde aus der Nheinprovinzdurch Erlernung
eines Gewerbes arbeits- und erwerbsfähig zu
machen. AusgebildeteBlindekönnen darin Auf¬
nahme finden, wenn sie aus persönlichenoder
lokalenGründen zur Begründungeines selbst-
ständigen Nahrungserwerbsnicht im Stande sind.

Die Aufnahme erfolgt in Freistellenoder
gegen Zahlung des ganzen oder theilwcisenvom
Provinziallandtagdurch den Etat festgesetzten
Pensionssatzes.

Für die Zöglingeder Unterrichtsabtheilung
werden Freistellennach Maßgabe ihrer Bedürf¬
tigkeit, für die Zöglinge der Arbeiterabtheilung
nur ausnahmsweisenach Maßgabeder Leistungs¬
fähigkeitder UnterstützungspflichtigenGemeinde
verliehen.

Die Aufnahmein die Unterrichtsabtheilung
soll in der Regel nicht vor zurückgelegtem 6. und
nicht nach vollendetem20. Lebensjahre,in die

Reglement
über die

Leitung und Verwaltungder Provinzial-
Blinden-Unterrichtsllnstllltenin Düren und

Neuwied.

i. Zweck der Anstalten.
8 i.

Die Provinzilll-Blindenanstlllt in Dü¬
ren dient zur Ausnahme und Ausbildung
katholischer, und die Provinzial-BIinden-
anstalt in Neuwied zur Aufnahme und
Ausbildung evangelifcher Blinder im ju¬
gendlichenAlter aus der Rheinprovinz mit
der Maßgabe, daß Andersgläubige nicht
ausgefchloffen sind.

Die Anstalten bestehen aus einer Unterrichts-
abtheilungund einer Fortbildungsschule.

Die Unterrichtsabtheilungbezweckt,die jugend¬
lichen bildungsfähigen Blinden aus der Rhein¬
provinzzu erziehen und durch Schulunterricht
sowiedurch Aneignungvon Geschicklichkeitenzu
nützlichen Gliedern des Staates zu machen.

Die Fortbildungsschule bezweckt, die
aus derUnterrichts abtheilung entlassene»
Blinden durch Erlernung eines Gewerbes
arbeits- und erwerbsfähig zu machen.

II. Aufnahme und Entlassung.
§ 2.

Die Anträge auf Aufnahmesind seitens der
Gemeindebehördenmöglichstgleichzeitigbei der
Einschulungder gleichaltrigenvollsinnigenKinder
an den Landeshauptmannzu richten.

Für die Aufnahme sind die diesem Reglement
beigefügtenAufnahmebedingungenmaßgebend.
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Begründung.

Hu § 1. Durch die Auflüfungder Arbeitelabtheilungbei bei Prouinzial-Blindenanstaltin Düren, sowie
dmch die Eliichtung einei zweitenProvinzial-Blindenanstalt in Neuwiedist die Aenderung des
bisherigenReglementsbedingt. An Stelle der Bestimmungenüber die Arbeiterabtheilungsind
solche für die Fortbildungsschulehier aufgenommenworden, welche bisher fehlten.

6« § 2. Der § 2 ist dmch Ausscheidenvon Bestimmungenaus dem bisherigen§ 1 und aus den
bisherigen Aufnahme-Bedingungenentstanden. Die Aufnahme-Antlägesind fül die Folge bei
Eintritt des fchnlpflichtigen Alters und zwar uicht mehr an den Direktorder Anstalt in Düren,
sondernan den Landeshauptmannzu richten. Die Anträge werden alsdann, je nachdem es sich
um katholischeoder evangelischeBlindehandelt,den Anstaltsleiternin Düren oder Neuwied zur
gutachtlichen Aeußerungübermittelt.

^,!''
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Bisherige Bestimmungen.

Arbeitcrabtheilungin dem Alter von mehr als
20 Jahren erfolgen.

Im Uebrigen bleiben die bisherigen, diesem
Reglementals Bestandtheilangefügten Aufnahme¬
bedingungenbis auf Weiteres in Kraft.

3 2.
Der Schulunterricht iu der Unterrichtsabthei-

luug wird ertheilt nach einem im Einvernehmen
mit dem Provinzial-Schulkollegiumfestgesetzten
Lchrplane. Außer dieser lehrplanmäßigcn
Schulbildung erhalten die Zöglinge der
Anstalt noch eine besondere Bildung für
ihr späteres Berufsleben.

II Leitung und Verwaltung der Anstalt.
8 3.

Die Leitung und Verwaltung der Blinden¬
anstalt wird von dem Provinzialcmsschnsseuud
dem Landesdircktor,sowieden diesem zugeordueten
oberen Beamten in Gcmäßheit der Provinzial-
ordnung,sowieder erlassenenGeschäftsordnungfür
den Provinzialausschußund der Gcschäftscmweisung
für den Landesdircktorund die ihm zugeordneten
oberen Beamten geführt.

Dem Lcmdesdircktor steht außer den in der
Prouinzialurdnung und den besonderenBestim-
mungeu vorgesehenenBefugnisseuinsbesonderezu:

1. die Vorprüfung der von dem Austalts-
direltor zu entwerfenden Etats und vorzu¬
legenden Iahresrechnungen der Anstalt
zum Zwecke der Mittheilung an den Pro¬
vinzialausschuß;

Reue Bestimmungen.

8 3.
Die Entlassung der Zöglinge der An¬

stalten findet statt:
1. nach erfolgter Ausbildung bezw.

nach dem vollendeten zwanzigsten
Lebensjahre;

2. auf Antrag der Eltern «., so lange
der Schulzwang gesetzlich noch nicht
geregelt ist;

3. wegen körperlicher oder geistiger
Mängel, welche die Ausbildung des
Blinden nicht erreichbar oder an¬
gängig erscheinen lassen; endlich

4. wegenanhaltender schlechterFührung.

m. Unterricht.
8 4.

Der Unterrichtwird ertheilt nach einem im
Einvernehmenmit dem KöniglichenProvinzial-
Schulkollegiumvon dem Laudeshauptmann
festgesetztenLehrplan und nach einem diesem
Lchrplan entsprechenden, von dem Landes¬
hauptmann jährlich festzusctzeudeu Stun¬
denplan.

IV. Leitung und Verwaltung der Anstalt.
8 5.

Die Leitung und Verwaltung der Anstalten
wird von dem Provinzialausschußund dem Landes¬
hauptmann und den diesem zugeordnetenoberen
Beamten in Gcmäßheit der Proviuzialordnung
sowieder Geschäftsordnungfür den Prouinzial¬
ausschuß und der Geschäftsanweisungfür den
Landeshauptmannund die ihm zugeordneten oberen
Beamten geführt.

8 6.
Dem Landeshauptmann steht außer den M

der Proviuzialordnungund den sonstigenBestim¬
mungen vorgesehenenBefugnisseninsbesonderez«:

1. die Vorprüfung der von den Anstalts¬
leitern zu entwerfendenEtats und vorzu¬
legendenIahresrechnungen der Anstalten
zum Zwecke der Vorlegung an den Pl^
vinzilllausschuß;
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Begründung.

Hu § 3. Es erscheint erforderlich,auch für die Entlassungder Zöglinge im ReglementBestimmungen
zu treffen; im bisherigenReglementwaren solche nicht vorhanden.

Hu den §H 4, 5, 7, 8 und 9. Es handelt sich hier lediglich um redaktionelleAenderungen,die durch
die Errichtung der Anstalt in Neuwicd bedingt sind, sowie um Verdeutschungfremdsprachlicher
Ausdrücke.

6u § 6. Im Allgemeinenhandelt es sich auch hier lediglichum redaktionelleAenderungen. Die
bisherigeNr. 8 ist als entbehrlichfortgelassen, zumalsie zu mehrfachenBedenken Anlaß gegeben hat.
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Bisherige B estimmungen.

2. die Ueberweisung der etatsmaßigenMittel
an die Anstalt;

3. die Entscheidungüber Aufnahmeund Ent¬
lassung der Zöglinge sowie die Bewilligung
von ganzenoder theilweisen Freistellenan
Letztere;

4. die vorläufigeAnnahmevon Beamten nach
Anhörung des Anstaltsdirektorsund nach
Vorschriftdes § 5 des Reglements über
die dienstlichen Verhältnisseder Beamten
der Prouinzilllverwaltung;

5. Erlaß der Dienstanweisungenfür die von
dem LandesdireltoianzustellendenBeamten,
wahrend die Dienstanweisungenfür die
vom Provinzialausschußanzustellenden Be¬
amten von dem Letzteren erlassenwerden;

6. Die Festsetzungaller Liquidationen der
oberen Anstaltsbeamten gegen die An-
staltsveiwllltung und der letzteren gegen
erstere;

?. die Bestimmung über die Art der Be¬
schaffungvon Verpflegungsbedürfnissen und
Vergebungder letzteren;

8. die Genehmigung von Verträgen
über dauernde Verpflichtungen der
Anstalt, über An- und Verpachtungen
von Grundstücken, über Lieferungen
und Leistungen, welche 600 Mark
übersteigen. Sofern bei den vorge-
dachten Geschäften der Gegenstand
des Interesses des Provinzialver-
bandes die Summe von 3000 Mark
übersteigt, ist die Beschlußfassung
beziehentlich die Genehmigung des
Provinzialausschusses erforderlich;

9. Prüfung der von dem Anstaltsdirektor
monatlich einzureichendenAnstaltskassen-
Revistonsprotokollesowie der Beköstigungs-
nachweise.

8 5.
Die Beaufsichtigung der Anstaltsgebäude

in baulicher Hinsicht sowie die geschäftliche

Neu e Be sti mmungen.

2. die Ueberweisungder etatsmäßigen und
sonst bewilligten Mittel an die Anstalten;

3. die Entscheidung über Aufnahmeund Ent¬
lassung der Zöglingesowie die Bewilligung
ganzer oder Theil-Freistellen;

4. die vorläufigeAnnahmevon Beamten nach
Anhörung der Anstaltsleiter;

5. der Erlaß der Dienstanweisungenfür die
von dem Landeshauptmannanzustellenden
Beamten; die Dienstanweisungenfür die
vom Provinzialausschußanzustellenden Be¬
amten werden von diesemerlassen;

6. die Festsetzung aller Zahlungsbercchnungen
der oberenAnstnltsbeamtcngegendie An-
staltsveiwllltungenund die der letzteren
gegen erstere;

?, die Bestimmung über die Art der Be¬
schaffung von Verpflegungsbedürfnissenund
Vergebungder letzteren;

8, die Prüfung der von den Anstaltsleitern
monatlich einzureichendenVerhandlungen
über die Kassenrevisionensowie der Bc-
köstigungsnachweise.

Begründung,
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Bisherige Bestimmungen.

Behandlung der Reparaturen und Ergän-
zungsbauten bei denselben erfolgt in Ge-
mähheit des von dem Provinzialausfchufse
erlassenen besonderen Reglements.

8 6.
Die spezielleLeitung und Verwaltung der

Anstalt innerhalb der Grenzen des Etats und des
gegenwärtigen Reglements ist dem Anstaltsdirektor
unter der durch die Dienstanweisungangeordneten
Mitwirkung der übrigen Anstaltsbeamtenanver¬
traut.

8 7-
Der Anstaltsdirektor ist als erster Beamter

der Anstalt nächsterVorgesetzterdes sämmtlichen
Beamten-und Dienstpersonals.Derselbe ist für die
ordnungsmäßigeVerwaltung der Anstalt verant¬
wortlichund verpflichtet,nach jeder Richtung das
Interesse der Anstalt zu wahren und auch inner¬
halb der dem Provinzialausschusseund Landes-
direktor zustehenden Kompetenzen vorläufige
Anordnungen in Dringlichkeitsfällen vorbehaltlichder
sofortigen Anzeige an den Landesdirektorzu treffen.

8 8.
Der Direktor der Anstalt wird auf Zeit

oder auf Lebenszeit angestellt. Die Lehr-
perfonen, der Verwalter und der Nendant
werden, insoweit dieselben nicht gegen Re¬
muneration angenommen sind, nach einer
Probezeit auf Lebenszeit, die sämmtlichen
übrigen Beamten unter dem Vorbehalt
einer dreimonatlichen Kündigung nach
Maßgabe des Reglements über die dienst¬
lichen Verhältnisse der Provinzialbeamten
der Nheinprovinz angestellt.

DerDirektormutz der Regel nach mindestens
die Befähigung zum Mittelfchulrettoramt, die
Lehrer müssen mindestens die Befähigung zur
Bekleidungdes Volksschullehramtsnach den staat¬
lichenAnforderungenbesitzen.

Neue Bestimmungen,

fällt fort.

8 7-
Die besondereLeitung und Verwaltung der

Anstalten innerhalb der Grenzen der Etats und
des gegenwärtigenReglements ist den Anstalts«
leitern unter der durch die Dienstanweisungan¬
geordneten Mitwirkung der übrigen Anstalts¬
beamten anvertraut.

8 8.
Die Anstaltsleiter sind als erste Beamte

der Anstaltendie nächsten Vorgesetzten des sämmt¬
lichen Beamten-und Dienstpersonals.Sie sind für
die ordnungsmäßigeVerwaltung der Anstaltenver¬
antwortlichund Verpflichtetnach jeder Richtunghin
die Interessender Anstalten zu wahren und auch inner¬
halb der dem Provinzialausschußund dem Landes¬
hauptmann zustehendenBefugnisse in Dringlich¬
keitsfällen Anordnungenvorbehaltlich der fofortigen
Anzeigean den Landeshauptmannzn treffen.

V. Anstellungder Beamten.

8 9.
DieAnstaltsleiter,Oekonomieverwalter,

Anstaltsgeistlichen, die Lehrer und Lehrer¬
innen 'werden in der Regel nach einer
Probezeit auf Lebenszeit angestellt.

Die übrigenBeamten werden unter dem Vor¬
behalt einer dreimonatlichenKündigung angestellt.

Die Anstaltsleiter müssen der Regelnach
mindestensdie Befähigung zum Mittelschulrektor-
amt, die Lehrer und Lehrerinnen mindestenstne
Befähigung zur Bekleidungeiner Volksfchullehrel-
stellc nach den staatlichenAnforderungenbesitzen-
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Begründung .

Zu § 5 bisher. Die Vorschriftist im § 11 Abs. 2 des neuen Reglements aufgenommen.

m
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Bis herige Bestimmungen.

8 9.
Die bestehendenDienstanweisungenbleiben bis

auf Weiteres in Kraft.

III. StaatlicheOberaufsicht.
8 10.

Für die Ausübung der staatlichen Oberaufsicht
sind die Bestimmungenin der Provinzialordnung
sowie die fonstigen gesetzlichen Bestimmungenmaß¬
gebend.

IV. Revision der Anstalt.
§ 11

Außer den von dem Landesdirektorbeziehent¬
lich den zuständigenAbtheilungsdirigentenvorzu¬
nehmendenRevisionenfindet in jedem Jahre
eine Revifion der Anstalt Seitens des
Provinzialausschusses statt.

§ 12.
Das gegenwärtigeReglementtritt alsbald nach

der Genehmigung durch den zuständigen Herrn
Minister in Kraft und wird damit gleich¬
zeitig das Reglement vom 25. August 1873
aufgehoben.

Neue Bestimmungen.

8 10.
Die bestehendenDienstanweisungenbleibenbis

auf Weiteres in Kraft.
Die §§ 6, 7, 8, 9, 10, 11 und 12 finden

auf die Provinzial-Blindenanstalt in Neu-
wied auf Grund des für die Pflege der
dortigenBlinden mit dem Frauenverein zur
Krankenpflege und Beschäftigung armer
Arbeitslofer zu Neuwied gefchlofsenen
Vertrages sinngemäße Anwendung.

VI. Beaufsichtigung.
s 11-

Für die Ausübung der staatlichenOberaufsicht
sind die Bestimmungenin der Provinzialordnung
sowie die sonstigen gesetzlichenBestimmungen
maßgebend.

Die Beaufsichtigung der.Anstaltsge-
biiude in baulicher Hinsicht sowie die'ge»
schäftliche Behandlung der Ausbesserungen
und Ergänzungsbauten erfolgt nach'den
von dem Provinzialausfchuß '.'erlassenen
besonderen Reglements.

s 12.
Außer den von dem Landeshauptmannsonne

dem zuständigen Abtheilungsdirigenten in der
Regel unvermuthet vorzunehmendenRevisio¬
nen finden auch gelegentliche Revifionen
der Anstalten durch den Provinzialaus¬
fchuß statt.

VII. Schlußbestimmung.

§ 13.
Das gegenwärtige Reglement tritt alsbal

nach der Genehmigungdurch den zuständigen Herr
Minister in Kraft.
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Begründung.

Hu § 10. Mit dem Frauenverein zur Krankenpflege und Beschäftigungarmer Arbeitsloserzu Neuwied
ist ein Vertrag abgeschlossenworden, wonachdieser Verein die Pflege und Erziehungder dorthin
zu überweisendenevangelischenBlinden übernommen hat. Die Ausführung der vertraglichen
Leistungenhat der Frauenverein Diakonissen zu übertragen

^U § 11. Der Absatz2 entsprichtim Allgemeinendem § 5 des bisherigen Reglements.

Hu § 12. Durch die Vermehrungder Provinzialanstaltenkann die bisherigeBestimmung,die Anstalten
alljährlichdurch den Provinzialausschußeiner Revision unterziehenzu lassen, nicht mehr aufrecht
erhalten bleiben. Es wird daher vorgesehen,daß neben den von dem Landeshauptmann und
dem Abtheilungsdirigentenin der Regel unvermuthet vorzunehmendenRevisionen gelegentliche
Revisionendurch den Provinzialausschußstattfindensollen.

<!<^
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Anlage
zu dem Reglement über die
Leitung und Verwaltung der
Promnzial - Blindenanstalt zu

Düren.

Aenderungen
der Bedingungen für die Aufnahme in die Provinzilll-BlindenansMzu Düren.

Bisherige Bestimm ungen.

Bedingungen
für die

Aufnahmein die Provinzial-Blindenanstalt
zu Düren.

I. Für die Unteirichts-Abtheilung.

§ 1.
Die Aufnahme in die Anstalt soll in der

Regel nicht vor dem zurückgelegten6. Lebens¬
jahre erfolgen.

Die Anmeldung zur Aufnahme ist an den
Anstaltsdirettor zu richten und durch folgende
Schriftstücke zu belegen:

») den Geburtsschein;
K) den Impfschein;
e) ein ärztliches Attest, welches nachweist,

daß der Zögling außer der Blindheit
weder an einem seiner Bildung hinder¬
lichen Gebrechennoch an einer ansteckenden
und unheilbaren Krankheitleidet;

ck) die Erklärung der Eltern oder sonstigen
gesetzlichen Versorger des Zöglings, und
in 8ul)8iäiuiu die Erklärung der Orts¬
gemeinde,durch welche die Kosten der Be¬
kleidung wahrend der Dauer des Auf¬
enthalts in der Anstalt sicher gestellt werden,
soweit nicht in außergewöhnlichenFällen
hiervon entbundenwird;

Neue Bestimmungen.

Bedingungen
für die

Aufnahmevon Blinden in die Provinzial-
Blinden-Unterrichtsanstllltenin Düren

und Neuwied.

§ i.
Die Aufnahme soll in der Regel nicht vor

dem zurückgelegten 6. Lebensjahr und nichtnach
Vollendetem 16. Lebensjahr erfolgen.

Für Blinde im schulpflichtigen Alter ist als
Vintrittstermin der Beginn des Unterrichtsjahres
zu Ostern eines jeden Jahres festgesetzt.Aeltere
Blinden können zu jeder Zeit des Jahres eintreten-

§ 2.
Die Kosten für Verpflegung und Unterricht

bestehen in:
«.) den Pflegekostenvon 400 Mark und
d) den Unlerrichtskostenvon 100 Mark.

Diese Kosten sind in vierteljährlich"'
Raten im Voraus an die Nendantur der
Landesbank der Nheinprovinz, Abthei¬
lung II, portofrei einzuzahlen; .

o) den Kostenfür die Bekleidungund Schu-
bücher, den etwa entstehenden außer-
gewöhnlichen Krankenkostenund denjemge
Verpflegungskosten,welche während °e

Anlagen zu den Sitzungsprotokollen. Nr. 31. 47?

Begründung.

"N 8 1. Die Aufnahme-Bedingungensollen durchdie vorgeschlagenenAenderungenzum besseren Ver¬
ständnissefür die Ortsbehördcn ausführlichergestaltet werden, als dies bisher der Fall gewesen
ist. Das Aufnahmealter ist genau begrenzt, auch bezüglichdes Eintrittstermines sind bestimmte
Vorschriftengegeben.

6" 8 2. Nestimmungenüber die Höhe der Vcrpflcgungs- und Unterrichtskosten sowieüber den Zeit¬
punkt ihrer Fälligkeitfehlten bisher. Außerdemist zum Ausdruck gebrachtworden, daß die Kosten
für Bekleidung,Schulbücher,die außergewöhnlichen Krankenkosten und die Verpflegungskosten für
die Ferienzeit, wenn der Zögling während dieser Zeit in der Anstalt verbleibt, besonderszu ent-
nchten sind.
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Bisherige Bestimmungen,

e) insofern auf eine ganze oder theilweise
Freistelle angetragen wird, ein Attest der
Ortsbehürde über die Personal- und Ver-
mögensverhaltnisseder zur Unterhaltung
des Recipiendenverpflichteten Angehörigen,
resp, des Recipiendenselbst.

8 2,
Die Aufnahmeerfolgt in Freistellenoder gegen

Zahlung des theilweisenoder ganzen, durch den
Anstalts-Etat festzustellendenPensionssatzes.

Neue Bestimmungen.

Ferienzeit entstehen, wenn der Zögling auf
diese Zeit nicht abgeholt wird. Diese
letzteren Kostensind auf Grund einer Auf¬
stellung des Anstaltsleiters besonders zu
entrichten.

8 3.
GanzeFreistellenwerden verliehenan Blinde,

deren Eltern oder zum Unterhalte verpflichtete
Angehörigen zur Zahlung der Kosten außer
Stande sind.

Im Falle die Eltern oder die zum Unterhalte
verpflichtetenAngehörigen nur einen Theil der
Pflege- und Unterrichtskostenbezahlen können,
wird nach Maßgabe der Verhältnisseeine Theil¬
freistellegewährt.

8 4.
Die unter § 2 o aufgeführtenKosten fallen,

insoweitsie aus öffentlichen Mitteln zu bestreuen
sind, einerlei ob eine Freistelle gewährt wird oder
nicht, der Heimathgemeindeoder, im Falle der
Blinde einen Unterstützungswohnsitznicht besitzt,
dem Landarmenverbandezu Last.

Für die Kosten der Bekleidung einschließlich
Wäsche ist jährlichein fester Betrag von 65 Mark
von der Heimathgemeindebezw. dem Landarmen¬
verbande zu entrichten.

8 5.
Dem Aufnahmeantragcist beizufügen:

»,) der ausgefüllte Fragebogen nach dem von
dem Landeshauptmann vorgeschriebenen
Muster;

d) der Impfschein oder WiedcrimpfungsscheiN?
o) eine schriftlichemit amtlich beglaubigter

Unterschriftversehene Erklärung der Eltern,
Vormünder,Pfleger oder der unterhaltungs-
PflichtigenAngehörigendes Blinden, die
Pflege-, Unterrichts-,Kleider- und Kranket
hlluspflcgekostenzu zahlen; „

ü) im Falle der Bewilligung einer Freisten'
die schriftlicheErklärung der Gemeinde,die
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Begründung.

Zu § 3. Der bisherige§ 2 ist hier in erweiterter Form wiedergegeben. Es sollen außer ganzen
Freistellenauch Theil-Freistellengewährt werden,wenn die Verhältnisseder unterhaltungspflichtigcn
Angehörigendies bedingen.

Zu § 4. Entsprechenddem bisherigen8 16 wird bestimmt, daß der Heimathgemeindedes Zöglings,
bezw.dem Landarmenverbandedie Kostenfür Bekleidung,Wäfche,Schulbücherund außergewöhn¬
liche Krankenhlluskostcnzur Last fallen. Für die Bekleidungund Wäsche ist der Betrag von
65 Mark in Vorschlaggebracht worden,der auch schon bisher erhobenwurde.

su § 5. Durch den zur Einführung gelangten Fragebogen, welchervon der Ortsbehörde, dem Arzte
und dem Lehrer beantwortetwerdensoll, ist die Anmeldungder blinden Kinder nach einheitlichen
Grundsätzengeregeltund vereinfachtworden. Die bisher nach 8 1» und 1° gefordertenAtteste
können dadurch in Wegfall kommen,weil der Fragebogen bei ausführlicherBeantwortung nicht
nur über die persönlichenVerhältnissedes Blinden und seinerAngehörigen,sondernauch über
Form, Art und Entstehung der Blindheit, über etwaige sonstigeKrankheitserschemungensowie
Wer die Bildungsfähigkeitdes Zöglings genauen Aufschlußgiebt. Die weiterhin geforderten
Bescheinigungen und Erklärungenwurden schon früher nach 8 1l>, ä und e verlangt.
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Bisherige B estimmungen. Neue Bestimmungen.

Kleider- und Kiankenhauspflegekostenzu
zahlen, insofern diese Kosten nicht dem Land-
armcnverbandezur Last fallen.

§ 6.
Beim Eintritt des Blinden in die Anstalt hat

derselbefolgendeKleidungsstückemitzubringen:
a) männliche Blinde:

2 vollständigegute Anzüge,
2 Kopfbedeckungen,
2 Paar Schuhe oder Stiefel,
2 Halstücher,
6 Paar Strümpfe,
6 Taschentücher,
6 Hemden;

b) weibliche Blinde:
die vorgenannten Kleidungsstückeund zwei Unterröcke.

Die bisherigenBedingungen:

II. Für die Arbeiter-Abtheilung fallen fort.
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Begründung.

Hu 8 6. Die Vorschrift,welche Bekleidungsstücke mitzubringenwaren, ist bisher bei der Einberufung
der Zöglinge in jedem einzelnenFalle gegeben worden.

Die Arbeiter-Abtheilungist aufgelöst.

.!!
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Zwischendein Prouinzialverbande der Rheinprovinz, vertreten durch den unterzeichneten
Landeshauptmann, Geheimen Ober-Regierungsrath Dr. Klein, und dem Frauenverein zur Kranken¬
pflege und Beschäftigungarmer Arbeitsloser zu Neuwied, vertreten durch die unterzeichnetenMit¬
glieder des Vereins, wurde vorbehaltlich der Genehmigung des Prouinzialausschussesder Rhein-
Provinz heute der nachstehende Vertrag abgeschlossen.

§ 1.
Der vorgenannteVerein verpflichtet sich, die Pflege und Erziehung der in der Provinzial-

Blindcnanstlllt in Ncuwied unterzubringendenBlinden und schwachbefähigten Taubstummen nach
Maßgabe der für die Rheinische Provinzialverwaltung bestehenden oder noch zu erlassenden Gesetze
und Reglements, ferner der diesen» Vertrage beigefügtenGrundzüge und der von der Provinzial¬
verwaltung zu erlassenden Hausordnung zu übernehmenund diese Pflege und Erziehung Diakonissen
anzuvertrauen.

§ 2.
Die Pflege der Zöglinge besteht:

2,) in der Beköstigungderselbenunter Zugrundelegung des Normal-Speise-Etats, wie
solcher in der Provinzial-Blindenanstalt in Düren zur Zeit eingeführt ist;

K) in der Gewährung, Reinigung und Unterhaltung der nothwendigen,der Jahreszeit
entsprechenden Kleidung, soweit solche nicht gemäß den bestehenden Vorschriften
seitens der Angehörigen oder der unterstützungspstichtigenHeimathgemeinde beim
Eintritt des Zöglings in die Anstalt geliefert wird (siehe Schlußsatz§ 5);

o) in der Reinigung und Unterhaltung der gesummtenHaus-, Tisch- und Bettwäsche;
ä) in der Beschaffungdes Heizungs-und Beleuchtungsmaterialsdes Anstaltsgebäudes;
e) in der Beköstigungund Besoldung des zum Wirthschaftsbetrieb,zur Ausübung der

Pflege und der BeaufsichtigungerforderlichenPersonals;
k) in der Unterhaltung des gesummtenAnstaltsmobilars;
ß) in der Gewährung der in Krankheitsfällenerforderlichenärztlichen Hülfe und der

Beschaffungder nothwendigen Arzneimittel.

8 3.
Die dein Frauenverein übertragene Erziehung umfaßt im Besonderendie Beaufsichtigung

der Zöglinge, der männlichen jedoch nur, soweit sie das 12, Lebensjahr nicht überschritten haben.
Die Beaufsichtigungder männlichenZöglinge, welche das 12. Lebensjahr überschritten haben, liegt
den Lehrpersonen ob.

8 4.
Die Annahme und Entlassung des gesammtenPflege- und Warteperfonals erfolgt seitens

des Frauenvereins.
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s 5.
Als Entschädigungfür die Pflege und Erziehung der Zöglinge (vergl. Z8 2 und 3) zahlt

der Provinzialverband dein Vorstände einen Pflegesatzvon 1 Mark pro Tag und Kopf. Der Tag
der Aufnahme und der Tag des Austritts wird als ein Tag berechnet.

Außerdem verpflichtet sich der Provinzialverband, im Falle der Erkrankungeines Zöglings
und der hierdurch bedingtenUnterbringung desselben im Krankenhausedie für das letztere in Kraft
befindlichen tarifmäßigen Wegekosten, wie solche für Kranke, die aus öffentlichen Mitteln unterstützt
werden, geleistetwerden, auf Grund einer einzureichenden Liquidation zu zahlen, wohingegender
Pflegesatzvon 1 Mark pro Tag für die Dauer des Aufenthalts im Krankenhause in Wegfall kommt.

Ferner verzichtet der Provinzialverband zu Gunsten des Vorstandes auf die seitens der
Angehörigendes Zöglings oder der Unterstützungspflichtigen Gemeindevorfchriftsmähig zu zahlenden
Kleiderkosten in Höhe von jährlich 50 Mark für jeden Zögling.

Die Einziehung dieser Beträge geschieht auf Kosten und Gefahr des Provinzialverbandes.

8 6.
Die Unterhaltung der Anstaltsgebäudesowie der maschinellenEinrichtungen, ferner die

Beschaffungdes gesammten zur Ausstattung der Anstalt erforderlichen Inventars erfolgt auf Kosten
des Provinzialverbandes, welchersich gleichzeitig verpflichtet,die alljährlich auf Grund desfallsiger
Verhandlungen auszurangirenden Gegenständedurch neue zu ersetzen.

s ?.
Der Vertrag wird vorläufig auf die Dauer eines Jahres abgeschlossen.Sollte sich nach

Ablauf des Jahres ergeben, bah der Pflegefatzzu hoch oder zu niedrig bemessen ist, so wird eine
Ermäßigung oder eine Erhöhung desselbensowohl für das abgelaufene, als auch für die folgenden
Jahre auf Grund einer dementfprechenden näheren Vereinbarung erfolgen.

Dü"°ld°rf ^ ^ .^ 1898.Neunneb 6.

Der Landeshauptmann der Rheinprovinz,
In Vertretung:

gez.: Klaufener.

Der Vorstand des Frauenuereins zur
Krankenpflegeund Beschäftigung armer

Arbeitsloser zu Neuwied:

gez. E. Remy, erste Vorsitzende,
gez. Freifrau v. Eerde, zweite Vorsitzende,
gez. Karl Neitzert, Nechnungsführer.
gez. Lautz, Schriftführer,

.',!'
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Knmdzüge,
betreffend die Verwaltung der Provinzial-Blindenanstalt.

1. Die Leitung des Unterrichtsnnd die Erziehung der männlichenZöglinge der Anstalt, soweit
letztere das 12. Lebensjahr überschrittenhaben, liegt dem ersten Lehrer der Anstalt ob. Er
ist der Vorgesetzte des Lehrpersunals und der Werkmeister,sowie der zur Pflege und Wartung
der männlichenZöglinge über 12 Jahre anzustellendenWärter. Im Uebrigen werden seine
Befugnisse und Verpflichtungendnrch eine besondereDienstanweisunggeregelt.

2. Die wirthschaftlichc Verwaltung der Anstalt, sowie die Erziehung und Beaufsichtigungder
sämmtlichen weiblichen,sowie der männlichen Zöglinge, soweit letztere das 12. Lebensjahr
noch nicht überschritten haben, liegt ob dem Fraucnverein zur Krankenpflege und Beschäftigung
armer Arbeitsloser in Neuwicd. Derselbe verpflichtet sich, diese Thätigkeit Diakonissenanzu¬
vertrauen. Die Vorsteherin der Diakonissen ist die Vorgesetztedes gesäumten Wart- und
Dienstpersonals,des Anstaltsportiers mit den unter l erwähnten Ausnahmen.
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